
Einladung zur Ordentlichen Mitgliederversammlung 2026 
 

am Samstag, den 21.02.2026 um 15.00 Uhr 

im Gasthaus Manchinger Hof, Geisenfelder Str. 15, 85077 Manching 

 

Vorläufige geänderte Tagesordnung: 

 
1. Begrüßung durch den Vorstand, 

    Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, Benennung des Protokollführers 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung 

3. Jahresberichte 2025 

    a) Bericht des Vorstands / Kassenwart 

    b) Bericht des Jugendwarts 

    c) Bericht des Turnierwarts 

    d) Bericht von der Delegiertenversammlung 

4. Bericht der Kassenprüfer, Antrag auf Entlastung des Vorstandes, Abstimmung 

5. Vorausschau mit Finanzplan auf das Jahr 2026 

6. Wahlen 

    a) Wahl des Wahlleiters 

    b) Neuwahl 2. Vorstand, Jugendwart und Turnierwart 

    c) Neuwahl der Delegierten zur Delegiertenversammlung  

    d) gegebenenfalls weitere Wahlen 

7. Antrag von der Jahreshauptversammlung 2025: 

    Besprechung und Abstimmung einer Beitragsanpassung ab 2027 

8. Antrag von Volkhard Hummel:  

    Impfbestimmungen 
    Der Vorstand der EWU-Bayern e.V. wird beauftragt bei der nächsten Länderratssitzung  
    der EWU-Deutschland e.V. folgenden Antrag einzubringen:  
    Die Durchführungsbestimmungen für den Impfschutz gegen Influenzavirus- 
    infektionen sind wie folgt zu ändern:  
    Wiederholungsimpfungen sind im Abstand von maximal 12 Monaten + 21 Tagen  
    durchzuführen.  



 
Begründung: 
a) Gem. Tierärztlicher Auskunft ist der Impfstoff bis zu 14 Monate wirksam.  

b) Die Zuchtverbände DQHA, PHCG … haben bereits den 12 Monate Impfrhythmus. Es wäre 
deshalb angebracht dem gleichzuziehen.  

c) Man würde den Einstieg in die LK 5 für interessierte Reiter erleichtern, denn die meisten 
Freizeitpferde sind im 12-Monats-Ryhthmus geimpft.  

 
9. Anträge an die Bundesdelegiertenversammlung 

10. Sonstige Anträge und Wünsche 

 

Ergänzungen zur Tagesordnung oder Anträge zur Mitglieder- und Delegiertenversammlung 
sind spätestens 10 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand 
einzureichen. 

 


